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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 

Arbeitszeugnis 2024 
 
Arbeitszeugnisse können zur Falle werden, wenn diese nicht korrekt gestaltet sind. Hier finden 
Sie wichtige Hinweise für das Jahr 2024. 
 

- Es ist erforderlich, das Dokument unter Einsatz eines Computers zu verfassen.  
- Des Weiteren ist es obligatorisch, firmenübliches Briefpapier zu verwenden, sofern 

dieses im allgemeinen Geschäftsverkehr zum Einsatz kommt.  
- Zudem muss das Papier, auf dem das Zeugnis gedruckt wird, makellos, ohne jegliche 

Beschädigungen oder Verunreinigungen, sein.  
- Die verbindliche Sprache für das Zeugnis ist Deutsch, und es ist zwingend in der dritten 

Person zu formulieren, womit eine direkte Ansprache zu vermeiden ist.  
- Fehler in Orthografie oder Grammatik sind unter keinen Umständen zulässig.  
- Es ist wichtig, das Datum, an dem das Zeugnis ausgestellt wird, korrekt wiederzugeben.; 

hierbei ist das Erstellungsdatum des Zeugnisses maßgeblich, nicht der Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Unternehmen. Sollte es zu einer Verzögerung bei der Erstellung 
des Zeugnisses kommen, die auf den Aussteller zurückzuführen ist, ist das Dokument 
entsprechend auf ein früheres Datum zurückzudatieren.  

- Die Unterschrift des Ausstellers muss eigenhändig erfolgen. Sofern vorhanden, ist der 
Firmenstempel auf dem Zeugnis anzubringen. Der Unterzeichner des Zeugnisses ist 
gewöhnlich der Arbeitgeber; falls jedoch eine Vertretung die Unterzeichnung vornimmt, 
muss diese Person eine leitende Funktion innehaben oder erkennbar über dem Beurteilten 
stehen.  

- Jede Form von nachträglichen handschriftlichen Modifikationen, sei es Ergänzungen oder 
Streichungen, ist strikt untersagt.  

- Beim Versand darf das Zeugnis für den Transport in einem Standardbrief gefaltet werden, 
vorausgesetzt, dass bei einer Kopie keine sichtbaren Falzspuren, insbesondere keine 
dunklen Schatten, zurückbleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion           
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Disclaimer 
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die hier enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu 
einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater 
nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres 
Newsletters, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen 
die Analysen und Empfehlungen dieser Publikation in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.  
 
Zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG handeln alle 
Mitarbeiter und Redakteure nach den Publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates (Pressekodex) sowie 
nach den Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und 
Finanzmarktberichterstattung (Verhaltensgrundsätze). Der Pressekodex enthält Richtlinien für die publizistische 
Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserats. Die Verhaltensgrundsätze berücksichtigen die 
gesetzlichen Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) zum Verbot von Insidergeschäften und von 
Marktmanipulation und konkretisieren den Pressekodex im Hinblick auf die Erstellung, Weitergabe und 
Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen journalistischen Publikationen. Sie 
treten an die Stelle der entsprechenden Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung bzw. des 
Wertpapierhandelsgesetzes.  
 
Sofern nicht anders angegeben, stammen historische Unternehmens- sowie Konsenszahlen aus dem OCT Aktien 
Screener, der seine Daten über Morningstar, FactSet und die Börse Stuttgart bezieht, und/oder der Aktien Analyse. 
Alle in dieser Publikation verwendeten Preisdaten beziehen sich auf Schlusskurse vom 2.02.2024, sofern nicht 
anders angegeben. Der Verfasser und/oder eine an der Erstellung der Publikation mitwirkende Person halten 
möglicherweise auch Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einer oder mehrerer im Report erwähnten 
Gesellschaften. 
Redaktionsschluss: 2.02.2024, 10:30 Uhr 
 
Ergänzende Informationen zum Autor und den von ihm verwendeten Analysemethoden finden Sie hier: 
https://www.gevestor.de/expert/janne-joerg-kipp-781747.html  
 
Risikohinweis  
Unseren Risikohinweis finden Sie unter diesem Link: 
https://shop.gevestor-verlag.de/risikohinweise/RBR-Risikohinweis.pdf  
 

 
 
 
 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  
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